
Erste Satzung zur Änderung der Neufassung der Gremienwahlordnung 
(Satzung) der Technischen Hochschule Lübeck – Wahlordnung – 

Vom 15. Dezember 2025 

NBl. HS MBWFK Schl.-H. 2026, S. 7 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der THL: 15.12.2025 

Aufgrund des § 17 Absatz 3 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2025 
(GVOBl. Schl.-H. 2025/26, S. 45) wird nach Beschlussfassung durch den Senat der Technischen 
Hochschule Lübeck vom 10. Dezember 2025 folgende Satzung erlassen: 

Artikel 1 
Erste Änderung der Wahlordnung 

Die Neufassung der Gremienwahlordnung (Satzung) der Technischen Hochschule Lübeck – 
Wahlordnung – vom 11. Januar 2024 (NBl. HS MBWFK Schl.-H. S. 5) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 2 Satz 6 wird gestrichen.

2. In § 21 Satz 1 werden nach dem Wort „Bewerbenden“ die Worte „oder gewählten
Ersatzvertreterinnen oder -vertreter“ eingefügt.

3. Folgender § 27 wird eingefügt:

„§ 27 
Übergangsregelung (zu § 20) 

Abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Mitglieder der Fachbereichskonvente mit Ausnahme 
der Studierenden in den Hochschulwahlen 2026 einmalig für eine verkürzte Amtszeit vom 1. 
September 2026 bis zum 31. Mai 2028 gewählt.“ 

4. Der bisherige § 27 wird § 28.

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Lübeck, den 15. Dezember 2025 

Dr. Muriel Kim Helbig 
Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck 


